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Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer 

21. ordentlichen hAuptverSAmmlung

Am FreitAg, 30. April 2010, 11.00 uhr,

 

im Foyer des verwaltungsgebäudes

der dürr Aktiengesellschaft,

carl-Benz-Straße 34,

74321 Bietigheim-Bissingen

(einlass ist ab 10.00 uhr)

 

Aktiengesellschaft
mit Sitz in Stuttgart

carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen
– Wertpapierkennnummer 556 520 –

– iSin de 0005565204 –
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tagesordnung
1.	 Vorlage	des	festgestellten	Jahresabschlusses	und	des	

	 Lageberichts,	des	vom	Aufsichtsrat	gebilligten	Konzern-	

	 abschlusses	und	des	Konzernlageberichts	und	des	Berichts		

	 des	Aufsichtsrats,	jeweils	für	das	Geschäftsjahr	2009,	sowie	

	 des	erläuternden	Berichts	des	Vorstands	zu	den	Angaben		

	 nach	§§	289	Absätze	4	und	5,	§	315	Absatz	4	HGB	für	das		

	 Geschäftsjahr	2009

die genannten unterlagen sowie der unter tagesordnungs-

punkt 2 folgende vorschlag des vorstands für die gewinnver-

wendung können in den geschäftsräumen der dürr Aktien- 

gesellschaft, carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen 

eingesehen und im internet unter www.durr.de – investor re-

lations – hauptversammlung eingesehen und heruntergeladen 

werden. Auf verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und 

kostenlos eine Abschrift der unterlagen. Auf vorbenannter  

internetseite der gesellschaft befinden sich auch erläuterun-

gen, warum zu diesem tagesordnungspunkt kein Beschluss 

gefasst werden soll.

2.	 	Verwendung	des	Bilanzgewinns

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das  

geschäftsjahr 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 

42.588.465,47 euro auf neue rechnung vorzutragen.

3.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Vorstands	für	das	Geschäfts-

jahr	2009

Aufsichtsrat und vorstand schlagen vor, den mitgliedern des 

vorstands für das geschäftsjahr 2009 entlastung zu erteilen.
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4.	 	Entlastung	der	Mitglieder	des	Aufsichtsrats	für	das		

Geschäftsjahr	2009

vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den mitgliedern des 

Aufsichtsrats für das geschäftsjahr 2009 entlastung zu erteilen.

5.	 	Bestellung	des	Abschlussprüfers	für	das		

Geschäftsjahr	2010

der Aufsichtsrat schlägt vor, die ernst & Young gmbh Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer 

für das geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

6.	 	Ermächtigung	zum	Erwerb	eigener	Aktien

die in der hauptversammlung am 30. April 2009 beschlossene 

ermächtigung zum erwerb eigener Aktien läuft am 30. okto-

ber 2010 aus. damit die gesellschaft auch noch nach diesem 

Zeitpunkt zum erwerb eigener Aktien ermächtigt ist, soll der 

vorstand unter Aufhebung der bisherigen ermächtigung er-

neut zum erwerb eigener Aktien ermächtigt werden. die neue 

ermächtigung soll eine laufzeit von fünf Jahren haben.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu be- 

schließen:

a) der vorstand wird ermächtigt, bis zum 29. April 2015 ein- 

 malig oder mehrfach, in verfolgung eines oder mehrerer  

 Zwecke, eigene auf den inhaber lautende Stückaktien der  

 gesellschaft („Aktien“) über die Börse oder mittels eines  

 an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots zu  

 erwerben.



 dabei dürfen auf die aufgrund dieser ermächtigung erwor- 

 benen Aktien und die Aktien, die der gesellschaft gemäß  

 den §§ 71 ff. Aktiengesetz zuzurechnen sind, zu keinem Zeit- 

 punkt mehr als zehn vom hundert des jeweiligen grundka- 

 pitals der gesellschaft entfallen. die ermächtigung darf von  

 der gesellschaft nicht zum Zwecke des handels in eigenen  

 Aktien genutzt werden; im Übrigen liegt die Bestimmung  

 des erwerbszwecks im ermessen des vorstands. die ein- 

 schränkenden Bestimmungen des § 71 Absatz 2 Aktien- 

 gesetz sind zu beachten.

 der gegenwert für den erwerb der Aktien (ohne erwerbs- 

 nebenkosten) darf im Fall des erwerbs über die Börse  

 vom Börsenkurs nicht um mehr als fünf vom hundert  

 abweichen. im Fall eines öffentlichen Kaufangebots an alle  

 Aktionäre darf der angebotene und gezahlte erwerbspreis  

 (ohne erwerbsnebenkosten) pro Aktie bis zu zwanzig vom  

 hundert über dem Börsenkurs liegen; mindestens muss der  

 erwerbspreis dem Börsenkurs entsprechen. Als maßgeb- 

 licher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden regelungen  

 gilt dabei der mittelwert der Schlusskurse der Aktie im  

 XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in  

 einem vergleichbaren nachfolgesystem) während der  

 letzten fünf Börsenhandelstage vor dem erwerb der  

 Aktien bzw. vor der veröffentlichung des Kaufangebots.

 erfolgt der erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle  

 Aktionäre, so kann das volumen des Angebots begrenzt  

 werden. Sofern die gesamte Zeichnung des Angebots   

 dieses volumen überschreitet, muss die Annahme nach  

 Quoten erfolgen. eine bevorrechtigte Annahme geringer  

 Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär  

 kann vorgesehen werden.

b) der vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des  

 Aufsichtsrats Aktien der gesellschaft, die aufgrund der er- 
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 mächtigung nach lit. a) erworben werden, über die Börse  

 oder durch öffentliches Angebot an alle Aktionäre zu veräu- 

 ßern. die Aktien dürfen in den beiden folgenden Fällen   

 auch in anderer Weise, und damit unter Ausschluss des  

 Bezugsrechts der Aktionäre, veräußert werden:

 (1) Weiterveräußerung von Aktien im rechnerischen Be- 

   trag von bis zu zehn vom hundert des grundkapitals  

   gegen Zahlung eines geldbetrags, wenn der geld-  

   betrag den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesent- 

   lich unterschreitet. Für die Frage des Ausnutzens der  

   10 %-grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf- 

   grund anderer ermächtigungen nach § 186 Absatz 3  

   Satz 4 Aktiengesetz mit zu berücksichtigen. Als maß- 

   geblicher Börsenpreis im Sinne von Satz 1 gilt der mit- 

   telwert der Schlusskurse der Aktie im XetrA-handel  

   der Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem ver- 

   gleichbaren nachfolgesystem) während der letzten fünf  

   Börsenhandelstage vor der veräußerung der Aktien.

 (2) Begebung der Aktien als gegenleistung zum Zwecke  

   des erwerbs von unternehmen oder Beteiligungen an  

   unternehmen.

c) der vorstand wird des Weiteren ermächtigt, mit Zustim- 

 mung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die aufgrund der  

 ermächtigung nach lit. a) erworben werden, ganz oder  

 teilweise einzuziehen, ohne dass die einziehung oder ihre  

 durchführung eines weiteren hauptversammlungsbe-  

 schlusses bedarf. die einziehung hat nach § 237 Absatz 3  

 nr. 3 Aktiengesetz ohne Kapitalherabsetzung in der Weise  

 zu erfolgen, dass sich durch die einziehung der Anteil der  

 übrigen Aktien am grundkapital gemäß § 8 Absatz 3 Aktien- 

 gesetz erhöht. der vorstand wird gemäß § 237 Absatz 3  

 nr. 3, zweiter halbsatz Aktiengesetz ermächtigt, die Angabe  

 der Zahl der Aktien in der Satzung anzupassen.
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d) die ermächtigungen gemäß vorstehenden lit. b) und c)  

 können einmal oder mehrmals, einzeln oder gemeinsam  

 ausgenutzt werden.

e) mit Wirksamwerden dieser neuen ermächtigung gemäß  

 vorstehenden lit. a) bis d) endet die in der hauptversamm- 

 lung vom 30. April 2009 beschlossene ermächtigung zum  

 erwerb eigener Aktien.

Bericht	des	Vorstands	zu	Tagesordnungspunkt	6	gemäß	§	71	

Absatz	1	Nr.	8	Satz	5	Aktiengesetz	in	Verbindung	mit	§	186	

Absatz	4	Satz	2	Aktiengesetz

der vorstand beantragt unter tagesordnungspunkt 6 lit. b)  

Ziff. (1) das Bezugsrecht der Aktionäre in entsprechender  

Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz für neue 

Aktien im rechnerischen Betrag von bis zu 10 % des grund-

kapitals ausschließen zu dürfen, wobei die 10 %-grenze ins-

gesamt, also bei Zusammenrechnung mit etwaigen anderen 

ermächtigungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz, nicht 

überschritten werden darf. die mit der ermächtigung eröffnete 

möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss dient dem interesse 

der gesellschaft, eigene Aktien beispielsweise an institutio-

nelle Anleger verkaufen zu können. Weiterhin können hier-

durch zusätzlich neue Aktionärsgruppen im in- und Ausland 

gewonnen werden. die möglichkeit des Bezugsrechtsaus-

schlusses versetzt die verwaltung in die lage, die sich auf-

grund der jeweiligen Börsenverfassung bietenden möglich-

keiten ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines  

Bezugsrechts insbesondere zu einer schnelleren und kosten-

günstigeren platzierung zu nutzen. der vorstand wird bei  

Ausnutzung der ermächtigung den veräußerungspreis der  

eigenen Stückaktien so festsetzen, dass der Abschlag auf  

den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3 % des dann 

aktuellen Börsenkurses der Stückaktie der gesellschaft be-

trägt. durch diese vorgabe werden die Aktionäre vor einer  

unzulässigen verwässerung ihres Anteilsbesitzes geschützt.
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die unter tagesordnungspunkt 6 lit. b) Ziff. (2) beantragte  

ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss versetzt den  

vorstand in die lage, ohne Beanspruchung der Börse eigene 

Aktien der gesellschaft kurzfristig für den erwerb von unter-

nehmen oder von Beteiligungen daran zur verfügung zu  

haben. die dürr Aktiengesellschaft steht national wie auch  

international weiterhin in hartem Wettbewerb zu anderen  

unternehmen und muss deshalb jederzeit in der lage sein,  

im interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel handeln zu 

können, wozu es auch gehört, unternehmen oder Beteiligun-

gen daran zur verbesserung der Wettbewerbssituation er- 

werben zu können. Beim erwerb von unternehmen oder  

Beteiligungen daran müssen nicht selten hohe gegenleistun-

gen gezahlt werden. diese gegenleistungen können oft nicht 

mehr in geld erbracht werden, ohne die liquidität der gesell-

schaft zu gefährden. die gegenleistungen werden deshalb 

häufig in Aktien der erwerbenden gesellschaft gewährt. die 

hier vorgeschlagene ermächtigung soll der dürr Aktiengesell-

schaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende ge-

legenheiten zum erwerb von unternehmen oder Beteiligungen  

daran schnell und flexibel ausnutzen zu können, insbesondere 

auch durch gewährung eigener Stückaktien.

7.	 	Beschlussfassung	über	eine	neue	Ermächtigung	zur		

Ausgabe	von	Wandelschuldverschreibungen,	Options-

schuldverschreibungen,	Genussrechten,	Gewinnschuld-

verschreibungen	oder	von	Kombinationen	dieser		

Instrumente,	Schaffung	eines	neuen	bedingten	Kapitals	

(Bedingtes	Kapital)	und	Aufhebung	des	bisherigen		

Bedingten	Kapitals

die hauptversammlung vom 2. mai 2008 hat unter tagesord-

nungspunkt 7 den vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 30. April 2013 einmalig oder mehrmals 

auf den inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen,  

optionsschuldverschreibungen, genussrechte, gewinnschuld-

verschreibungen oder Kombinationen dieser instrumente  
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(zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder ohne laufzeit-

begrenzung im gesamtnennbetrag bis zu 201.318.400,– euro 

zu begeben und den inhabern bzw. gläubigern von Wandel- 

oder optionsschuldverschreibungen Wandlungs- oder op- 

tionsrechte auf neue auf den inhaber lautende Stückaktien  

in der Form von Stammaktien der dürr Aktiengesellschaft 

(„Stückaktien“) mit einem anteiligen Betrag am grundkapital 

von insgesamt bis zu 20.131.840,– euro zu gewähren, wobei die 

Ausgabe auch gegen Sacheinlagen erfolgen kann. Zu diesem 

Zweck wurde das grundkapital um bis zu 20.131.840,– euro 

durch Ausgabe von bis zu 7.864.000 Stückaktien bedingt  

erhöht (Bedingtes Kapital gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung). 

Schuldverschreibungen wurden aufgrund dieser ermächti-

gung bislang noch nicht begeben. 

der Beschluss der hauptversammlung vom 2. mai 2008  

zu tagesordnungspunkt 7 soll aufgehoben und eine neue  

ermächtigung zur Begebung von Wandel- oder optionsschuld-

verschreibungen, genussrechten oder gewinnschuldverschrei-

bungen sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 

beschlossen werden.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu  

beschließen:

a)	Aufhebung	des	zu	Tagesordnungspunkt	7	der	Haupt-	

	 versammlung	vom	2.	Mai	2008	gefassten	Beschlusses

 der von der hauptversammlung am 2. mai 2008 zu tages- 

 ordnungspunkt 7 gefasste Beschluss über die ermächtigung  

 zur Ausgabe von Wandel- oder optionsschuldverschreibun- 

 gen, genussrechten oder gewinnschuldverschreibungen  

 (bzw. Kombinationen dieser instrumente) sowie über die  

 Schaffung des Bedingten Kapitals wird aufgehoben. 
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b)	Ermächtigung	zur	Ausgabe	von	Wandelschuldverschrei-	

	 bungen,	Optionsschuldverschreibungen,	Genussrechten,		

	 Gewinnschuldverschreibungen	oder	von	Kombinationen		

	 dieser	Instrumente

 

der vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf- 

 sichtsrats bis zum 29. April 2015 einmalig oder mehrmals  

 auf den inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen,  

 optionsschuldverschreibungen, genussrechte, gewinn-  

 schuldverschreibungen oder Kombinationen dieser instru- 

 mente (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit oder  

 ohne laufzeitbegrenzung im gesamtnennbetrag bis zu   

 221.446.656,– euro zu begeben und den inhabern bzw.  

 gläubigern von Wandel- oder optionsschuldverschrei- 

 bungen Wandlungs- oder optionsrechte auf neue auf den  

 inhaber lautende Stückaktien in Form von Stammaktien  

 der dürr Aktiengesellschaft („Stückaktien“) mit einem  

 anteiligen Betrag am grundkapital von insgesamt bis zu  

 22.144.665,60 euro zu gewähren. die Ausgabe kann auch  

 gegen Sacheinlagen erfolgen.

 die Schuldverschreibungen können in euro oder – im ent- 

 sprechenden gegenwert – in einer anderen gesetzlichen  

 Währung, beispielsweise der eines oecd-landes, begeben  

 werden. Sie können – soweit die mittelaufnahme Konzern- 

 finanzierungsinteressen dient – auch durch unmittelbare  

 oder mittelbare Konzerngesellschaften ausgegeben werden.  

 in einem solchen Fall wird der vorstand ermächtigt, mit der  

 Zustimmung des Aufsichtsrats für die dürr Aktiengesell- 

 schaft die garantie für die Schuldverschreibungen zu  

 übernehmen sowie – sofern die Schuldverschreibungen  

 Wandlungs- oder optionsrechte auf Stückaktien einräu- 

 men – den inhabern solche Wandlungs- oder optionsrechte  

 zu gewähren.
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 die einzelnen emissionen sollen jeweils in untereinander 

 gleichberechtigte, auf den inhaber lautende teilschuldver-

 schreibungen eingeteilt werden.

  

 im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 

 erhalten die inhaber das recht, ihre teilschuldverschrei-

 bungen nach näherer maßgabe der Wandelanleihebe- 

 dingungen in Stückaktien umzutauschen. das umtausch- 

 verhältnis ergibt sich aus der division des nennbetrags  

 einer teilschuldverschreibung durch den festgesetzten   

 Wandlungspreis für eine Stückaktie. das umtauschver- 

 hältnis kann auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; 

 ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt  

 werden. im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen  

 zusammengelegt und/oder in geld ausgeglichen werden.  

 der anteilige Betrag am grundkapital der bei Wandlung  

 auszugebenden Stückaktien darf den nennbetrag der Wan- 

 delschuldverschreibungen nicht übersteigen. die Wandel- 

 anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht  

 zum ende der laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt)  

 vorsehen.

 im Fall der Ausgabe von optionsschuldverschreibungen 

 werden jeder teilschuldverschreibung optionsscheine  

 beigefügt, die den inhaber berechtigen, nach näherer maß- 

 gabe der optionsbedingungen Stückaktien zu beziehen   

 („optionsrecht“). der rechnerische nennbetrag der je  

 teilschuldverschreibung zu beziehenden Stückaktien darf  

 den nennbetrag der teilschuldverschreibung nicht über- 

 steigen. das umtauschverhältnis kann auf ein optionsver- 

 hältnis mit voller Zahl gerundet werden. im Übrigen kann  

 vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/ 

 oder in geld ausgeglichen werden.

 die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die  

 ein Wandlungsrecht, eine Wandlungspflicht und/oder ein  
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 optionsrecht gewähren bzw. bestimmen, können jeweils  

 festlegen, dass im Fall der Wandlung oder optionsaus-

 übung auch eigene Aktien der gesellschaft gewährt werden 

 können. Ferner kann vorgesehen werden, dass die gesell-

 schaft den Wandlungs- oder optionsberechtigten sowie  

 den Wandlungsverpflichteten nicht Stückaktien gewährt,  

 sondern den gegenwert in geld zahlt.

 der jeweils festzusetzende Wandlungs- oder optionspreis  

 für eine Stückaktie beträgt mindestens 100 % des volumen- 

 gewichteten durchschnittskurses („vWAp“) aller umsätze  

 der Aktie der dürr Aktiengesellschaft im XetrA-handel der  

 Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem vergleichbaren  

 nachfolgesystem), die am tage der platzierung bis zur  

 preisfestsetzung festgestellt werden, oder – für den Fall der  

 einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 100 % des  

 volumengewichteten durchschnittskurses aller umsätze

 der Aktie der dürr Aktiengesellschaft im XetrA-handel der  

 Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem vergleichbaren  

 nachfolgesystem), die am letzten tag der Bezugsperiode  

 festgestellt werden, in der die Bezugsrechte auf die Wandel-  

 oder optionsschuldverschreibungen an der Frankfurter  

 Wertpapierbörse gehandelt werden. § 9 Absatz 1 Aktien-

 gesetz bleibt unberührt.

 der Wandlungs- oder optionspreis je Stückaktie ermäßigt  

 sich nach näherer Bestimmung der Wandelanleihe- oder  

 optionsbedingungen, wenn die gesellschaft während der  

 Wandlungs- oder optionsfrist unter einräumung eines  

 Bezugsrechts an ihre Aktionäre das grundkapital erhöht  

 oder weitere Wandel- oder optionsschuldverschreibungen  

 ausgibt und den inhabern von schon bestehenden Wand- 

 lungs- oder optionsrechten kein Bezugsrecht in dem um- 

 fang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 

 Wandlungs- oder optionsrechts zustehen würde. der Be-

 trag, um den der Wandlungs- oder optionspreis je Stück- 
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 aktie ermäßigt wird („ermäßigungsbetrag“), hat dem Wert  

 des Bezugsrechts je Stückaktie aus der während der Wand- 

 lungs- oder optionsfrist durchgeführten Kapitalerhöhung  

 oder, im Fall der Begebung weiterer Wandel- oder options- 

 schuldverschreibungen während der Wandlungs- oder  

 optionsfrist, dem Wert des Bezugsrechts je Wandlungs-  

 oder optionsrecht zu entsprechen. lässt sich der ermäßi- 

 gungsbetrag nicht eindeutig berechnen, haben vorstand  

 und Aufsichtsrat hierzu ein gutachten einer international  

 anerkannten investmentbank einzuholen. der von der in- 

 vestmentbank ermittelte ermäßigungsbetrag ist für die  

 Festsetzung des Wandlungs- oder optionspreises ver-

 bindlich.

 die Schuldverschreibungen sollen von einem Banken-

 konsortium mit der verpflichtung übernommen werden, 

 sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. der vorstand  

 ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,  

 Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses  

 ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen.

 Soweit Wandel- oder optionsschuldverschreibungen gegen  

 Bareinlagen ausgegeben werden, ist der vorstand ferner 

 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs- 

 recht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen im gesamt- 

 nennbetrag von bis zu 44.289.331,20 euro auszuschließen,  

 sofern der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz- 

 mathematischen methoden ermittelten theoretischen markt- 

 wert der Wandel- oder optionsschuldverschreibungen nicht  

 wesentlich unterschreitet. diese ermächtigung zum Bezugs- 

 rechtsausschluss gilt jedoch in sinngemäßer Anwendung  

 des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz nur insoweit, als die  

 zur Bedienung der Wandlungs- oder optionsrechte ausge- 

 gebenen bzw. auszugebenden Stückaktien insgesamt zehn  

 vom hundert des grundkapitals nicht überschreiten, und  

 zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im  

 Zeitpunkt der Ausübung dieser ermächtigung. Auf diese  
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 Begrenzung auf zehn vom hundert des grundkapitals ist  

 die veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern die  

 Aktien nach Wirksamwerden dieser ermächtigung gemäß  

 § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des  

 Bezugsrechts veräußert werden. Ferner sind auf diese 

 Begrenzung auf zehn vom hundert des grundkapitals 

 diejenigen Aktien anzurechnen, die nach Wirksamwerden  

 dieser ermächtigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt  

 des Wirksamwerdens dieser ermächtigung beschlossenen  

 bzw. an deren Stelle tretenden ermächtigung zur Ausgabe  

 neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Absatz  

 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des Bezugsrechts-  

 ausgegeben werden.

 Soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen  

 ohne Wandlungsrecht, optionsrecht oder Wandlungspflicht  

 ausgegeben werden, ist der vorstand ermächtigt, das Be- 

 zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats  

 insgesamt auszuschließen, wenn diese genussrechte oder  

 gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausge- 

 stattet sind, d.h. keine mitgliedschaftsrechte in der gesell- 

 schaft begründen, keine Beteiligung am liquidationserlös  

 gewähren und die höhe der verzinsung nicht auf grundlage  

 der höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder 

 der dividende berechnet wird. Außerdem müssen in diesem  

 Fall die verzinsung und der Ausgabebetrag der genuss- 

 rechte oder gewinnschuldverschreibungen den zum Zeit- 

 punkt der Begebung aktuellen marktkonditionen für ver- 

 gleichbare mittelaufnahmen entsprechen.

 der vorstand ist auch ermächtigt, das Bezugsrecht mit  

 Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit es 

 erforderlich ist, um den inhabern von Wandlungs- oder  

 optionsrechten auf Stückaktien bzw. den gläubigern von  

 mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldver- 

 schreibungen ein Bezugsrecht in dem umfang gewähren  

 zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs-  
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 oder optionsrechte oder nach erfüllung der Wandlungs-

 pflichten zustehen würde.

 der vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des  

 Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld- 

 verschreibungen auszuschließen, soweit diese gegen  

 Sacheinlagen zum Zweck des erwerbs von unternehmen,  

 unternehmensteilen oder Beteiligungen an unternehmen  

 ausgegeben werden und der Wert der Sachleistung in  

 einem angemessenen verhältnis zum Wert der Schuldver- 

 schreibung steht. im Fall von Wandel- oder optionsschuld- 

 verschreibungen ist der nach anerkannten methoden er- 

 mittelte theoretische marktwert maßgeblich.

 der vorstand wird schließlich ermächtigt, die weiteren  

 einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldver- 

 schreibungen, insbesondere Zinssatz, laufzeit und Stücke- 

 lung, festzusetzen.

c)	 Bedingtes	Kapital

 das grundkapital der gesellschaft wird um bis zu  

 22.144.665,60 euro durch Ausgabe von bis zu 8.650.260  

 auf den inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht.  

 die bedingte Kapitalerhöhung dient der gewährung von  

 Stückaktien an die inhaber bzw. gläubiger von Wandlungs-  

 oder optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die  

 gemäß vorstehender ermächtigung unter lit. b) bis zum  

 29. April 2015 von der gesellschaft begeben werden. die  

 Ausgabe der Stückaktien erfolgt zu dem gemäß lit. b)  

 jeweils festzulegenden Wandlungs- oder optionspreis.  

 die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzu- 

 führen, wie von diesen rechten gebrauch gemacht wird.

 die Stückaktien nehmen vom Beginn des geschäftsjahres  

 an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder op- 

 tionsrechten entstehen, am gewinn teil. der vorstand wird  
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 ermächtigt, die weiteren einzelheiten der durchführung  

 einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

d)	Satzungsänderungen

 § 4 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

 „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 22.144.665,60  
 Euro durch Ausgabe von bis zu 8.650.260 neuen auf den In- 
 haber lautenden Stückaktien in der Form von Stammaktien  
 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitaler-
 höhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw.  
 Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuld- 
 verschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzern- 
 gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Haupt- 
 versammlung vom 30. April 2010 bis zum 29. April 2015 ausge- 
 geben wurden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten  
 Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber  
 bzw. Gläubiger der von der Gesellschaft oder von einer Konzern- 
 gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Haupt- 
 versammlung vom 30. April 2010 bis zum 29. April 2015 aus- 
 gegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Wandlungspflicht  
 ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien 
 zur Bedienung eingesetzt werden. Die zur Ausgabe gelangen- 
 den neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres  
 an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungs- oder Options- 
 rechten oder in Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen,  
 am Gewinn teil. Der Aufsichtrat ist ermächtigt, die Fassung  
 der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung  
 aus dem Bedingten Kapital zu ändern.“

Bericht	des	Vorstands	zu	Tagesordnungspunkt	7	gemäß		

§	221	Absatz	4	Satz	2	Aktiengesetz	in	Verbindung	mit	§	186	

Absatz	4	Satz	2	Aktiengesetz

der in der hauptversammlung vom 2. mai 2008 unter tages-

ordnungspunkt 7 gefasste Beschluss über die ermächtigung 
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zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, options-

schuldverschreibungen, genussrechten oder gewinnschuld-

verschreibungen nebst Schaffung eines entsprechenden  

bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital) fixierte unter lit. b)  

Absatz 7 den jeweils festzusetzenden Wandlungs- oder  

optionspreis für eine Stückaktie auf 140 % des volumenge-

wichteten durchschnittskurses („vWAp“) aller umsätze der 

Aktie der dürr Aktiengesellschaft im XetrA-handel der Frank-

furter Wertpapierbörse (oder in einem vergleichbaren nachfol-

gesystem), die am tage der platzierung bis zur preisfestset-

zung festgestellt werden, oder – für den Fall der einräumung 

eines Bezugsrechts – auf 140 % des volumengewichteten 

durchschnittskurses aller umsätze der Aktie der dürr Aktien-

gesellschaft im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbör-

se (oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem), die am  

letzten tag der Bezugsperiode festgestellt werden, in der  

die Bezugsrechte auf die Wandel- oder optionsschuldver-

schreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt 

werden („gewichteter durchschnittskurs“).

mit dem Aktionärsrechterichtlinie-umsetzungsgesetz vom  

30. Juli 2009 hat der gesetzgeber § 193 Absatz 2 nr. 3 Aktien-

gesetz insoweit geändert, dass es bei einer bedingten Kapital-

erhöhung zur gewährung von umtausch- oder Bezugsrechten 

an gläubiger von Wandelschuldverschreibungen genügt, 

wenn in dem Beschluss oder in dem damit verbundenen Be-

schluss nach § 221 Aktiengesetz der mindestausgabebetrag 

oder die grundlagen für die Festlegung des Ausgabebetrags 

oder des mindestausgabebetrags bestimmt werden. die dürr 

Aktiengesellschaft möchte von dieser möglichkeit der Flexi-

bilisierung des Ausgabepreises gebrauch machen. die Fest-

setzung eines mindestausgabebetrags dient nicht nur dem  

Finanzierungsinteresse der gesellschaft, sondern sie erhöht 

auch – verglichen mit einem starren Ausgabebetrag – den  

verwässerungsschutz der Aktionäre.

die Begebung von Wandelschuldverschreibungen, options-

schuldverschreibungen, genussrechten, gewinnschuldver-
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schreibungen oder von Kombinationen dieser instrumente  

(zusammen „Schuldverschreibungen“) sowie die möglichkeit, 

auch Schuldverschreibungen ohne laufzeitbegrenzung aus-

geben zu können, bietet für die gesellschaft zusätzlich zu den 

klassischen Formen der Fremd- und eigenkapitalaufnahme  

die möglichkeit, je nach marktlage attraktive Finanzierungs-

alternativen am Kapitalmarkt zu nutzen. insbesondere die  

ermächtigung zur Ausgabe gewinnabhängiger oder gewinn-

orientierter instrumente wie genussrechte und gewinnschuld-

verschreibungen erweitert die bestehenden möglichkeiten der 

dürr Aktiengesellschaft, ihre Finanzausstattung durch Ausgabe 

sog. hybrider Finanzierungsinstrumente zu stärken und hier-

durch die voraussetzungen für die künftige geschäftliche ent-

wicklung sicherzustellen. Bei den sog. hybriden Finanzierungs-

instrumenten finden inzwischen innovative Finanzierungs-

formen stärker verbreitung, die auch eine unbegrenzte laufzeit 

vorsehen. vor diesem hintergrund erscheint eine starre Fixie-

rung auf instrumente mit beschränkter laufzeit nicht sinnvoll. 

Aus diesem grunde wird der hauptversammlung die Schaffung 

einer neuen ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldver-

schreibungen, optionsschuldverschreibungen, genussrechten, 

gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen  

dieser instrumente auch ohne laufzeitbeschränkung und ggf. 

gegen Sacheinlagen vorgeschlagen. die vorgeschlagene neu-

fassung soll sowohl eine Anpassung an die aktuelle gesetzes- 

und marktpraxis als auch eine weitere Flexibilisierung ermög-

lichen. insgesamt sollen Schuldverschreibungen bis zu einem 

gesamtnennbetrag von bis zu 221.446.656,– euro begeben 

und den inhabern bzw. gläubigern von Wandel- oder options-

schuldverschreibungen Wandlungs- oder optionsrechte auf 

neue auf den inhaber lautende Stückaktien in der Form von 

Stammaktien der dürr Aktiengesellschaft („Stückaktien“) mit 

einem anteiligen Betrag am grundkapital von insgesamt bis  

zu 22.144.665,60 euro gewährt werden können.

die emission von Schuldverschreibungen im oben genannten 

Sinne ermöglicht die Aufnahme von Fremdkapital, das je nach 

Ausgestaltung der Anleihebedingungen sowohl für rating-
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zwecke als auch für bilanzielle Zwecke als eigenkapital oder 

als eigenkapitalähnlich qualifiziert werden kann, zu attraktiven 

Konditionen. die mögliche eigenkapitalqualifizierung kommt 

der Kapitalbasis der gesellschaft zugute und ermöglicht ihr so 

die nutzung attraktiver Finanzierungsmöglichkeiten und den 

Zufluss von Kapital mit niedriger laufender verzinsung. die 

ferner vorgesehenen möglichkeiten, neben der einräumung 

von Wandel- oder optionsrechten auch Wandlungspflichten  

zu begründen, wie auch die mögliche Kombination von Wan-

delschuldverschreibungen, optionsschuldverschreibungen, 

genussrechten und gewinnschuldverschreibungen erweitern 

den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Finanzierungs- 

instrumente. die ermächtigung gibt der gesellschaft zudem 

die erforderliche Flexibilität, die Schuldverschreibungen  

selbst oder durch unmittelbare oder mittelbare Konzerngesell-

schaften zu platzieren. Schuldverschreibungen können außer 

in euro auch in anderen Währungen, beispielsweise der ge-

setzlichen Währung eines oecd-landes, mit und ohne lauf-

zeitbegrenzung ausgegeben werden.

in den Anleihebedingungen kann – zur erhöhung der Flexibi-

lität – vorgesehen werden, dass die gesellschaft einem Wand-

lungs- oder optionsberechtigten nicht Aktien der gesellschaft 

gewährt, sondern den gegenwert in geld zahlt. der jeweils 

festzusetzende Wandlungs- oder optionspreis für eine Stück-

aktie beträgt mindestens 100 % des volumengewichteten 

durchschnittskurses aller umsätze der Aktie der dürr Aktien-

gesellschaft im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapier- 

börse (oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem), die 

am tag der platzierung bis zur preisfestsetzung festgestellt 

werden, oder – für den Fall der einräumung eines Bezugs-

rechts – mindestens 100 % des volumengewichteten durch-

schnittskurses aller umsätze der Aktie der dürr Aktiengesell-

schaft im XetrA-handel der Frankfurter Wertpapierbörse 

(oder in einem vergleichbaren nachfolgesystem), die am  

letzten tag der Bezugsperiode festgestellt werden, in der  

die Bezugsrechte auf die Wandel- oder optionsschuldver-

schreibungen an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt 
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werden.

den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht zu gewähren. 

der vorstand wird aber ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen.  

Solche Spitzenbeträge können sich aus dem Betrag des je- 

weiligen emissionsvolumens und der darstellung eines prak-

tikablen Bezugsverhältnisses ergeben. ein Ausschluss des Be-

zugsrechts erleichtert in diesen Fällen die Abwicklung der 

emission. die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-

senen freien Spitzen werden entweder durch verkauf über die 

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die gesellschaft 

verwertet.

Ferner soll unter den nachfolgenden voraussetzungen ein 

Ausschluss des Bezugsrechts möglich sein.

Soweit Wandel- oder optionsschuldverschreibungen ausgege-

ben werden, soll der vorstand ermächtigt werden, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht in entsprechender 

Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz insoweit 

auszuschließen, als sich die Ausgabe von Aktien aufgrund von 

Wandlungs- oder optionsrechten oder Wandlungspflichten  

auf bis zehn vom hundert des grundkapitals der gesellschaft 

beschränkt. Auf diese Beschränkung von zehn vom hundert 

des grundkapitals ist die Ausgabe neuer Aktien gegen bar 

anzurechnen, soweit sie nach Wirksamwerden dieser ermäch-

tigung unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksam-

werdens dieser ermächtigung beschlossenen bzw. an deren 

Stelle tretenden ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus 

genehmigtem Kapital gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktienge-

setz unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. ebenso ist die 

veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern die Aktien 

nach Wirksamwerden dieser ermächtigung aufgrund einer 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser ermächtigung  

geltenden bzw. an deren Stelle tretenden ermächtigung ge-

mäß § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Ausschluss des 

Bezugsrechts veräußert werden. durch diese Anrechnungen 
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wird sichergestellt, dass keine Wandel- oder optionsschuld-

verschreibungen ausgegeben werden, wenn dadurch insge-

samt für mehr als zehn vom hundert des grundkapitals das 

Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer 

Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausge-

schlossen würde. diese weitergehende Beschränkung erfolgt 

im interesse der Aktionäre am erhalt ihrer Beteiligungsquote. 

Für den Fall eines solchen Bezugsrechtsausschlusses ergibt 

sich aus der sinngemäßen geltung von § 186 Absatz 3 Satz 4 

Aktiengesetz das erfordernis einer Festlegung des Ausgabe-

preises der Schuldverschreibungen nicht wesentlich unter 

dem marktwert. damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktio-

näre vor einer verwässerung ihres Anteilsbesitzes rechnung 

getragen. Aufgrund der in der ermächtigung vorgesehenen 

Festlegung des Ausgabepreises der Schuldverschreibungen 

nicht wesentlich unter dem rechnerischen marktwert würde 

der Wert eines Bezugsrechts keine nennenswerte größe mehr 

aufweisen. um diese Anforderung für die Begebung von 

Schuldverschreibungen sicherzustellen, darf der Ausgabe-

preis den nach anerkannten finanzmathematischen methoden 

ermittelten theoretischen marktwert der Wandel- oder op- 

tionsschuldverschreibung nicht wesentlich unterschreiten. 

dann sind die Aktionäre vor einer verwässerung ihres Anteils-

besitzes geschützt und den Aktionären entsteht kein wirtschaft-

licher nachteil durch einen Bezugsrechtsausschluss. Aktionäre, 

die ihren Anteil am grundkapital der gesellschaft aufrechter-

halten möchten, können dies durch einen Zukauf von Aktien 

über den markt erreichen.

Soweit genussrechte oder gewinnschuldverschreibungen  

ohne Wandlungsrecht, optionsrecht oder Wandlungspflicht 

ausgegeben werden sollen, ist der vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

insgesamt auszuschließen, wenn diese genussrechte oder  

gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausgestattet 

sind, d.h. keine mitgliedschaftsrechte in der gesellschaft be-

gründen, keine Beteiligung am liquidationserlös gewähren 

und die höhe der verzinsung nicht auf grundlage der höhe 
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des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der divi-

dende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass die ver-

zinsung und der Ausgabebetrag der genussrechte oder ge-

winnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung  

aktuellen marktkonditionen für vergleichbare mittelaufnahmen 

entsprechen. Wenn die genannten voraussetzungen erfüllt 

sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine 

nachteile für die Aktionäre, da die genussrechte oder gewinn-

schuldverschreibungen keine mitgliedschaftsrechte begründen 

und auch keinen Anteil am liquidationserlös oder am gewinn 

der gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, 

dass die verzinsung vom vorliegen eines Jahresüberschusses, 

eines Bilanzgewinns oder einer dividende abhängt. hingegen 

wäre eine regelung unzulässig, wonach ein höherer Jahres-

überschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere divi-

dende zu einer höheren verzinsung führen würde. daher wer-

den durch die Ausgabe der genussrechte oder gewinnschuld-

verschreibungen weder das Stimmrecht noch die Beteiligung 

der Aktionäre an der gesellschaft und deren gewinn verändert 

oder verwässert. Zudem ergibt sich infolge der marktgerechten 

Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des Bezugsrechts-

ausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, kein nennens-

werter Bezugsrechtswert.

die beiden letztgenannten möglichkeiten des Bezugsrechtsaus-

schlusses geben der gesellschaft die Flexibilität, günstige Kapi-

talmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen und versetzen 

sie in die lage, ein niedriges Zinsniveau oder eine günstige 

nachfragesituation flexibel und kurzfristig für eine emission zu 

nutzen. die erzielung eines möglichst vorteilhaften emissions-

ergebnisses hängt wesentlich davon ab, dass auf marktent-

wicklungen kurzfristig reagiert werden kann. günstige, mög-

lichst marktnahe Konditionen sind in der regel nur gewähr-

leistet, wenn die gesellschaft an die Konditionen nicht für  

einen zu langen Angebotszeitraum gebunden ist. Bei emissio-

nen mit Bezugsrecht muss der Bezugspreis (und damit bei  

options- und Wandelanleihen die Konditionen dieser Anleihe) 

nach § 186 Absatz 2 Aktiengesetz jedoch spätestens drei tage 
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vor Ablauf der Bezugsfrist veröffentlicht werden. Selbst inner-

halb dieser kurzen Zeitspanne besteht aber noch ein markt- 

risiko, das zu nicht unerheblichen Sicherheitszuschlägen bei 

der Festlegung der Anleihekonditionen führen und sich zum 

nachteil der gesellschaft auf das emissionsergebnis auswir-

ken würde. Zudem fällt die mit dem Bezugsrecht verbundene 

vorlaufzeit weg, was sowohl im hinblick auf die Kosten der 

mittelaufnahme als auch im hinblick auf das platzierungsrisiko 

vorteilhaft ist.

Weiterhin soll der vorstand die möglichkeit erhalten, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

auszuschließen, um den inhabern oder gläubigern von Wand-

lungs- oder optionsrechten oder auch von mit Wandlungs-

pflichten ausgestatteten Wandelschuldverschreibungen ein  

Bezugsrecht in dem umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung der Wandlungs- oder optionsrechte oder nach  

erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde. dies ver-

hindert, dass bei Ausnutzung der ermächtigung der options-  

oder Wandlungspreis für die inhaber bereits bestehender 

Wandlungs- oder optionsrechte ermäßigt wird oder an die  

inhaber der genannten rechte eine Ausgleichszahlung in bar 

geleistet werden muss, um sie in dem umfang vor verwässe-

rung zu schützen, wie es in den dortigen options- und Wand-

lungsbedingungen vorgesehen ist.

Schließlich soll das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuld-

verschreibungen durch den vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ausgeschlossen werden können, wenn die Aus-

gabe der Schuldverschreibungen gegen Sachleistung zum 

Zwecke des erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen 

oder Beteiligungen an unternehmen erfolgt und dies im in-

teresse der gesellschaft liegt. voraussetzung ist, dass der  

Wert der Sachleistung in einem angemessenen verhältnis  

zum Wert der Schuldverschreibung steht. im Fall von Wandel- 

oder optionsschuldverschreibungen ist der nach anerkannten 

methoden ermittelte theoretische marktwert maßgeblich. die 
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Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung  

eröffnet die möglichkeit, die Schuldverschreibungen in geeig-

neten einzelfällen als Akquisitionswährung im Zusammenhang 

mit dem erwerb von unternehmen, unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an unternehmen einzusetzen. hiermit wird als 

ergänzung zum genehmigten Kapital der Spielraum geschaf-

fen, sich bietende gelegenheiten zum erwerb von unterneh-

men, unternehmensteilen oder Beteiligungen an unterneh-

men liquiditätsschonend nutzen zu können. Auch unter dem 

gesichtspunkt einer optimalen Finanzierungsstruktur kann sich 

ein solches vorgehen nach den umständen des einzelfalls an-

bieten.

das vorgesehene Bedingte Kapital dient dazu, die mit den 

Wandel- oder optionsschuldverschreibungen verbundenen 

Wandlungs- oder optionsrechte zu bedienen oder Wandlungs-

pflichten zu erfüllen, soweit dazu nicht eigene Aktien einge-

setzt werden.

8.	 Neuwahlen	zum	Aufsichtsrat

die früheren Aufsichtsratsmitglieder prof. dr. holger hanselka 

und dr. hans michael Schmidt-dencker haben zum 17. bzw. 

21. oktober 2009 ihre Aufsichtsratsmandate aus persönlichen 

gründen niedergelegt. mit Beschluss des Amtsgerichts Stutt-

gart vom 27. oktober 2009 wurden herr dr. günter Fenneberg 

und herr prof. dr.-ing. dr.-ing. e.h. Klaus Wucherer zu neuen 

Aufsichtsratsmitgliedern der dürr Aktiengesellschaft bis zum 

Ablauf der nächsten ordentlichen hauptversammlung bestellt. 

deshalb ist auf dieser hauptversammlung eine neuwahl  

dieser beiden Aufsichtsratsmitglieder erforderlich.

der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 

Aktiengesetz, §§ 1, 6, 7 mitbestimmungsgesetz sowie § 10 Ab-

satz 1 der Satzung aus zwölf Aufsichtsratsmitgliedern zusam-

men, davon sechs Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre und 

sechs Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer. die Aufsichts-
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ratsmitglieder der Aktionäre werden von der hauptversamm-

lung gewählt. die hauptversammlung ist an Wahlvorschläge 

nicht gebunden.

der Aufsichtsrat schlägt der hauptversammlung vor, die 

folgenden beiden herren als vertreter der Aktionäre in den 

Aufsichtsrat zu wählen, und zwar jeweils für die Zeit bis zur 

Beendigung der ordentlichen hauptversammlung der gesell-

schaft im Jahr 2011:

a) herr dr. günter Fenneberg, Kempten, vorsitzender der ge- 

 schäftsführung der Schmidt-Seeger gmbh, Beilngries, und

b) herr prof. dr.-ing. dr.-ing. e.h. Klaus Wucherer, Winkelhaid,  

 geschäftsführer der dr. Klaus Wucherer innovations- und  

 technologieberatung gmbh, erlangen.

die vorgeschlagenen herren sind mitglied in folgenden gesetz-

lich zu bildenden Aufsichtsräten und anderen vergleichbaren 

in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunter-

nehmen:

a) dr. günter Fenneberg:

 - mitglied des Beirats der Sommer Fassadensysteme -  

  Stahlbau - Sicherheitstechnik gmbh & co. Kg, döhlau;

b) prof. dr.-ing. dr.-ing. e.h. Klaus Wucherer:

 - Aufsichtsratsmitglied der infineon technologies Ag mit  

  Sitz in neubiberg (seit 11.02.2010 vorsitzender),

 - Aufsichtsratsmitglied der leoni Ag mit Sitz in nürnberg,

 - Aufsichtsratsmitglied der SAp Ag mit Sitz in Walldorf.
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9.	 Änderung	des	§	16	der	Satzung

im hinblick auf das Aktionärsrechterichtlinie-umsetzungs- 

gesetz vom 30. Juli 2009 soll § 16 Absatz 5 der Satzung an- 

gepasst werden. Zudem soll § 16 eine Überschrift erhalten.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, den folgen-

den Beschluss über die Änderung von § 16 Absatz 5 und  

die ergänzung von § 16 der Satzung um eine Überschrift  

zu fassen:

 a) § 16 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

  „Wenn dies in der einberufung der hauptversammlung  

  angekündigt ist, kann der vorstand oder der versamm- 

  lungsleiter die Bild- und tonübertragung der hauptver- 

  sammlung zulassen.“

 b) § 16 der Satzung wird um folgende Überschrift ergänzt:

  „einberufung, ort, Bild- und tonübertragung der haupt- 

  versammlung“

10.	Satzungsänderung	zur	Redezeitbeschränkung

mit urteil vom 8. Februar 2010 (Bgh ii Zr 94/08 – „redezeitbe-

schränkung“) hat der Bundesgerichtshof Satzungsregelungen 

für zulässig erklärt, die angemessene konkrete Zeitrahmen für 

die gesamtdauer der hauptversammlung und die auf den ein-

zelnen Aktionär entfallenden Frage- und redezeiten bestimmen. 

die dürr Aktiengesellschaft möchte diese neue rechtsprechung 

satzungsmäßig umsetzen.

vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, den folgen-

den Beschluss über die ersatzlose Streichung von § 19 Absatz 3 



26

der Satzung der gesellschaft und die ergänzung der Satzung 

der gesellschaft um einen neuen § 19a zu fassen:

 a) § 19 Absatz 3 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

 b) die Satzung wird um folgenden § 19a ergänzt:

„§ 19a 
    Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre 

in der Hauptversammlung

  (1) Der Versammlungsleiter hat das Recht, das Frage- 
    und Rederecht der Aktionäre zeitlich nach der Maßgabe  
    des Folgenden zu beschränken:

   a) Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger  
    Minderheitsverlangen nach § 122 Aktiengesetz) nur  
    über die Gegenstände Verwendung des Bilanzgewinns, 
    Entlastung der Mitglieder des Vorstands, Entlastung  
    der Mitglieder des Aufsichtsrats, Wahl des Abschluss- 
    prüfers und Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien  
    oder einzelne dieser Gegenstände Beschluss zu fassen, 
    kann der Versammlungsleiter das Rede- und Fragerecht  
    der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken,  
    dass die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als  
    sechs Stunden dauert. Bei der Berechnung der Dauer  
    der Hauptversammlung bleiben die Zeiträume außer  
    Betracht, die auf Unterbrechungen der Hauptversamm- 
    lung und die Rede des Vorstands sowie die Ausfüh- 
    rungen des Versammlungsleiters vor Beginn der  
    Generaldebatte entfallen.

   b) Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger  
    Minderheitsverlangen nach § 122 Aktiengesetz) auch  
    über andere Gegenstände als nach Buchstabe a) Be- 
    schluss zu fassen, kann der Versammlungsleiter das  
    Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise  
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    zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung ins- 
    gesamt nicht länger als zehn Stunden dauert. Buch- 
    stabe a) Satz 2 gilt entsprechend.
   c) Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit  
    eines Aktionärs je Wortmeldung auf 15 Minuten be- 
    schränken und auf zehn Minuten, wenn sich im Zeit- 
    punkt der Worterteilung an den Aktionär mindestens  
    drei weitere Redner angemeldet haben. Der Versamm- 
    lungsleiter kann die Rede- und Fragezeit, die einem  
    Aktionär während der Versammlung insgesamt zusteht,  
    auf 45 Minuten beschränken.

   d) Die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können  
    vom Versammlungsleiter jederzeit, auch zu Beginn der  
    Versammlung, angeordnet werden.

   e) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden  
    Buchstaben a) bis d) gelten als angemessen im Sinne 
    des § 131 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz.

  (2) Unabhängig von dem Recht des Versammlungsleiters,  
   das Frage- und Rederecht der Aktionäre nach Maßgabe  
   von Absatz 1 zu beschränken, kann der Versammlungs- 
   leiter um 22.30 Uhr des Versammlungstags den Debat-
   tenschluss anordnen und mit den Abstimmungen zu den  
   Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des  
   Debattenschlusses sind in den Fällen des Satzes 1 wei- 
   tere Fragen nicht mehr zulässig.

  (3) Das Recht des Versammlungsleiters, das Rede- und  
   Fragerecht der Aktionäre über die Bestimmungen in  
   Absatz 1 und 2 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen  
   Bestimmungen oder nach Maßgabe sonstiger in der  
   Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzuschränken,  
   bleibt von den Regelungen in den Absätzen 1 und 2  
   unberührt.“
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Unterlagen	zur	Einsicht

Ab einberufung der hauptversammlung und bis zu deren  

Ablauf sind die folgenden unterlagen über die internetseite 

der gesellschaft (www.durr.de – investor relations – hauptver-

sammlung) zur einsicht durch die Aktionäre zugänglich:

• festgestellter Jahresabschluss, gebilligter Konzernabschluss, 

 lagebericht, Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichts-

 rats, jeweils für das geschäftsjahr 2009, sowie der erläu-

 ternde Bericht des vorstands zu den Angaben nach §§ 289  

 Absätze 4 und 5, § 315 Absatz 4 hgB für das geschäftsjahr  

 2009 (tagesordnungspunkt 1),

•  vorschlag des vorstands über die verwendung des Bilanz- 

 gewinns (tagesordnungspunkt 2),

• Bericht des vorstands zu tagesordnungspunkt 6,

• Bericht des vorstands zu tagesordnungspunkt 7.

vorstehende unterlagen liegen des Weiteren ab einberufung 

der hauptversammlung und bis zu deren Ablauf in den  

geschäftsräumen der gesellschaft (carl-Benz-Straße 34,  

74321 Bietigheim-Bissingen) zur einsicht durch die Aktionäre 

aus. Auf verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und  

kostenlos eine Abschrift sämtlicher vorstehenden unterlagen 

erteilt.

Gesamtzahl	der	Aktien	und	Stimmrechte	im	Zeitpunkt	der	

Einberufung	der	Hauptversammlung

 

das grundkapital der gesellschaft beträgt 44.289.331,20 euro 

und ist in 17.300.520 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie 

gewährt eine Stimme. die gesamtzahl der Aktien und Stimm-

rechte im Zeitpunkt der einberufung der hauptversammlung 

beträgt damit 17.300.520.
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Teilnahme	an	der	Hauptversammlung

Zur teilnahme an der hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die 

sich gemäß § 17 der Satzung rechtzeitig bei der gesellschaft 

angemeldet und ihre Berechtigung zur teilnahme an der 

hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachgewiesen haben. die Anmeldung bedarf der text- oder 

Schriftform und muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein.

Zum nachweis der Berechtigung zur teilnahme an der haupt-

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in 

textform erstellter besonderer nachweis des Anteilsbesitzes 

durch das depotführende institut erforderlich und ausreichend. 

der besondere nachweis des Anteilsbesitzes durch das depot-

führende institut muss in deutscher oder englischer Sprache 

abgefasst sein, sich auf den Beginn des 9. April 2010 (d.h.  

9. April 2010, 0.00 uhr) beziehen („nachweiszeitpunkt“) und 

muss bei der gesellschaft ebenso wie die Anmeldung unter 

der nachstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf des  

23. April 2010 (d.h. bis spätestens 23. April 2010, 24.00 uhr) 

eingehen:

dürr Aktiengesellschaft

c/o landesbank Baden-Württemberg

Abteilung 4027 h – hauptversammlungen

Am hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

telefax: +49 (0)711 127-792 64

e-mail: hv-Anmeldung@lBBW.de

die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich dabei 

ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs im nach-

weiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die veräußer-

barkeit des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der voll-

ständigen oder teilweisen veräußerung des Anteilsbesitzes 
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nach dem nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung aus-

schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im nachweiszeit-

punkt maßgeblich; d.h. veräußerungen oder der erwerb von 

Aktien nach dem nachweiszeitpunkt haben keine Auswir-

kungen auf die Berechtigung zur teilnahme an der haupt- 

versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.

Stimmrechtsausübung	durch	Bevollmächtigte

Aktionäre, die nicht selbst an der hauptversammlung teilneh-

men können oder wollen, können ihr Stimmrecht unter ent-

sprechender vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtig-

ten, auch durch eine vereinigung von Aktionären, ausüben 

lassen. die erteilung der vollmacht, ihr Widerruf und der 

nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesellschaft 

bedürfen der textform. ein Formular, von dem bei der voll-

machtserteilung gebrauch gemacht werden kann, wird den 

Aktionären zusammen mit der eintrittskarte zur hauptver-

sammlung übermittelt. das Formular wird auf verlangen  

auch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übermittelt. 

das verlangen ist zu richten an:

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

telefax: +49 (0)7142 78-1473

der nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der gesell-

schaft kann per e-mail übermittelt werden, und zwar an die 

folgende e-mail-Adresse: hv2010@durr.com. ein weiterer 

nachweis der Bevollmächtigung erübrigt sich, wenn der nach-

weis der Bevollmächtigung wie vorstehend beschrieben elek-

tronisch übermittelt wird.

Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein 

anderer der in § 135 Aktiengesetz diesen gleichgestellter 
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rechtsträger bevollmächtigt werden soll, bedarf – in Ausnah-

me zu vorstehendem grundsatz – die vollmacht weder nach 

dem gesetz noch nach der Satzung der gesellschaft einer be-

stimmten Form. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen 

Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die  

diesen gleichgestellten rechtsträger, die bevollmächtigt  

werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der  

vollmacht verlangen, weil sie nach § 135 Aktiengesetz die  

vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die ein 

Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen anderen 

der in § 135 Aktiengesetz diesen gleichgestellten rechtsträger 

bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen 

über ein mögliches Formerfordernis für die vollmacht ab- 

stimmen.

die gesellschaft bietet ihren Aktionären – wie bisher auch 

schon – an, einen von der gesellschaft benannten weisungs-

gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der hauptver-

sammlung zu bevollmächtigen. der weisungsgebundene 

Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht ausschließlich auf 

der grundlage der von den Aktionären erteilten Weisungen 

aus. die Aktionäre, die dem von der gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter eine vollmacht erteilen wollen, benö-

tigen hierzu eine eintrittskarte zur hauptversammlung. die 

vollmacht bedarf der textform. ein Formular für die voll-

machtserteilung und weitere informationen erhalten die  

Aktionäre zusammen mit der eintrittskarte zur hauptver-

sammlung übermittelt.

Rechte	der	Aktionäre	nach	§§	122	Absatz	2,	126	Absatz	1,		

127,	131	Absatz	1	Aktiengesetz

gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz können Aktionäre, deren 

Anteile zusammen den zwanzigsten teil des grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von 500.000,– euro erreichen,  

verlangen, dass gegenstände auf die tagesordnung gesetzt 

und bekannt gemacht werden. das verlangen muss bei der 
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gesellschaft unter der folgenden Adresse spätestens am 

dienstag, 30. märz 2010, 24.00 uhr schriftlich eingehen:

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz kann jeder Aktionär einen 

gegenantrag zu einem vorschlag von vorstand und Aufsichts-

rat zu einem bestimmten punkt der tagesordnung übersenden. 

ein gegenantrag ist nach näherer maßgabe von § 126 Absätze 

1 und 2 Aktiengesetz auf der internetseite der gesellschaft zu-

gänglich zu machen, wenn er bei der gesellschaft unter der 

nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am don-

nerstag, 15. April 2010, 24.00 uhr eingeht.

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer maßgabe von  

§ 127 Aktiengesetz der gesellschaft einen Wahlvorschlag zur 

Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 

übermitteln. ein Wahlvorschlag ist nach näherer maßgabe von 

§§ 127, 126 Absätze 1 und 2 Aktiengesetz auf der internetseite 

der gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der ge-

sellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse 

spätestens am donnerstag, 15. April 2010, 24.00 uhr eingeht.

Wir werden rechtzeitig eingehende gegenanträge oder Wahl-

vorschläge im internet unter www.durr.de – investor relations 

– hauptversammlung zugänglich machen, sofern sie den ge-

setzlichen Anforderungen genügen. etwaige Stellungnahmen 

der verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten  

internetadresse zugänglich machen. rechtzeitig eingehende 

ergänzungsanträge werden wir bekannt machen, sofern sie 

den gesetzlichen Anforderungen genügen.
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gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind  

auschließlich zu richten an:

dürr Aktiengesellschaft

rechtsabteilung

carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen

telefax: +49 (0)7142 78-1473

e-mail: hv2010@durr.com

Wir weisen gemäß § 121 Absatz 3 nr. 3 Aktiengesetz darauf 

hin, dass jedem Aktionär auf verlangen in der hauptversamm-

lung vom vorstand Auskunft über Angelegenheiten der gesell-

schaft zu geben ist, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

eines gegenstands der tagesordnung erforderlich ist (§ 131 

Absatz 1 Aktiengesetz). das Auskunftsrecht kann in der  

hauptversammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer  

vorherigen Ankündigung oder sonstigen mitteilung bedürfte.

nähere erläuterungen und informationen zu den rechten der 

Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 und 131  

Absatz 1 Aktiengesetz stehen den Aktionären auf der internet-

seite der gesellschaft unter www.durr.de – investor relations 

– hauptversammlung zur verfügung.

Hinweis	auf	die	Internetseite	der	Gesellschaft	und	die	dort	

nach	§	124a	Aktiengesetz	zugänglichen	Informationen

die informationen nach § 124a Aktiengesetz zur hauptver-

sammlung finden sich auf der internetseite der gesellschaft 

unter www.durr.de – investor relations – hauptversammlung.

Bietigheim-Bissingen, im märz 2010

dürr Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart

 

- der vorstand -


